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Unwirksame Klausel Rückforderung von Fort-
bildungskosten

Löst eine Klausel die Rückzahlung von Fortbildungs-
kosten aus, wenn das Arbeitsverhältnis „auf Wunsch“ 
des Arbeitnehmers beendet wird, meint dies die un-
terschiedslose Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
durch Kündigung des Arbeitnehmers. Mit diesem 
Inhalt ist die Klausel unangemessen benachteiligend 
i.S.d. § 307 Abs. 1 S. 1 BGB.

LAG Hamm v. 13.6.2025 - 1 SLa 21/25 

Verhaltensbedingte Kündigung wegen ge-
löschter Katzenfotos

Die vorherige Anhörung des Arbeitnehmers ist - anders 
als bei der sog. Tatkündigung - Voraussetzung für die 
Wirksamkeit einer Verdachtskündigung. Die Annah-
me, das für eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 
unabdingbare Vertrauen sei bereits aufgrund des Ver-
dachts eines erheblichen Fehlverhaltens des Arbeit-
nehmers zerstört, ist zumindest solange nicht gerecht-
fertigt, wie der Arbeitgeber die zumutbaren Mittel zur 
Aufklärung des Sachverhalts nicht ergriffen hat.

ArbG Bocholt v. 24.7.2025 - 1 Ca 459/25

Berechnung des Urlaubsabgeltungsanspruchs 
- Referenzzeitraum

Die Inanspruchnahme voller Erwerbsminderungsren-
te ist nicht vorwerfbar und rechtfertigt daher keine 
Schmälerung des Urlaubsentgelts. Hat der Arbeitneh-
mer im Referenzzeitraum seine Arbeit unverschuldet 
versäumt, ist sein gewöhnlicher Arbeitsverdienst für 
die nach dem Arbeitsvertrag geschuldete regelmäßi-
ge Arbeitszeit zugrunde zu legen. Bei Arbeitnehmern 
mit gleichmäßiger täglicher Arbeitszeit und konstanter 
Tagesvergütung bedarf es keiner ins Detail gehenden 
Berechnung.

BAG v. 3.6.2025 - 9 AZR 137/24

Verfall des gesetzlichen Urlaubsanspruchs

Der Verfall des gesetzlichen Mindesturlaubs bei ei-
ner langen Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit kann 
per Arbeitsvertrag ausgeschlossen werden. Anders-
lautende Arbeitsvertragsrichtlinien (hier: Diakonie 
Deutschland - AVR-DD) müssen nicht zwingend ange-
wendet werden. Bedienen sich die Kirchen jedermann 
offenstehender privatautonomer Gestaltungsformen, 

ARBEITSRECHT
Ehrschutzklage

Für Ehrschutzklagen gegen Äußerungen, die der 
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung in einem 
Gerichtsverfahren dienen oder die dort in Wahrneh-
mung staatsbürgerlicher Pflichten, etwa als Zeuge, 
gemacht werden, besteht in aller Regel kein Rechts-
schutzbedürfnis. Der Grundsatz, dass Äußerungen in 
einem Zivilprozess nach dem Rechtsstaatsprinzip und 
dem Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs 
nicht aus Gründen des Ehrschutzes zu zivilrechtlichen 
Nachteilen führen dürfen, gilt mangels redlichen Han-
delns des sich Äußernden nicht, wenn die betreffenden 
Behauptungen wissentlich unwahr erfolgen.

LAG Niedersachsen v. 7.4.2025 - 15 SLa 855/24

Kündigung nach geschmacklosem Scherz in 
WhatsApp-Gruppe

Grundsätzlich müssen dem Betriebsrat bekannte, ei-
nen bestimmten Kündigungsgrund betreffende Um-
stände im Rahmen der Anhörung des Betriebsrats 
nach § 102 BetrVG dem Betriebsrat nicht noch einmal 
mitgeteilt werden. Das gilt aber nicht für den Fall, dass 
der Arbeitgeber im Rahmen des Kündigungsschutz-
prozesses eine selbständige andere Pflichtverletzung 
in das Verfahren einführen will.

LAG Schleswig-Holstein v. 19.8.2025 - 1 Sa 104/25

Rückzahlung von Fortbildungskosten 

Eine Rückzahlungsklausel ist auch dann unangemes-
sen benachteiligend i.S.v. § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB, 
wenn sie den Arbeitnehmer, der das Arbeitsverhältnis 
vor Ablauf der Bindungsdauer kündigt, weil es ihm z. B. 
aufgrund eines durch eigene leichteste Fahrlässigkeit 
verursachten Unfalls nicht mehr möglich ist, die ge-
schuldete Arbeitsleistung zu erbringen, zur Erstattung 
der Fortbildungskosten verpflichten soll. Eine Rück-
zahlungsklausel im Vertrag eines Brandmeisteranwär-
ters, die vorsieht, dass die während der 18-monatigen 
Ausbildung zum Brandmeister gezahlte Bruttovergü-
tung bei einem vorzeitigen Ausscheiden zeitratierlich 
zurückzuzahlen ist, benachteiligt den Arbeitnehmer 
unangemessen i.S.v. § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB.

LAG Köln v. 19.8.2025 - 7 SLa 647/24
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unterliegen sie daher unter Berücksichtigung ihres 
Selbstverwaltungs- und Selbstbestimmungsrechts den 
zwingenden Vorgaben staatlichen Arbeitsrechts.

BAG v. 15.7.2025 - 9 AZR 198/24

BAURECHT
Ehemann erteilt Bauauftrag über 34.000 Euro: 
Muss (auch) die Ehefrau zahlen?

1.	 Ein von einem Ehepartner erteilter Auftrag über die 
Renovierung eines Bads und eines Schlafzimmers 
mit einem Auftragswert von über 34.000 Euro 
stellt ein auch den anderen Ehegatten verpflicht-
endes Geschäft zur angemessenen Deckung des 
Lebensbedarfs dar, wenn der Vertragsabschluss 
erkennbar auf einer vorher getroffenen Absprache 
zwischen den Eheleuten beruht.

2.	 Übersendet der Auftragnehmer dem Auftraggeber 
die Schlussrechnung, nachdem er zuvor die Kün-
digung angedroht hat, liegt darin eine schlüssige 
Kündigungserklärung.

3.	 Eine Teilleistung ist vertragsgemäß erbracht, wenn 
sie als solche für den Auftraggeber gebrauchsfähig 
ist oder derart tauglich, um darauf aufbauend den 
vertragsmäßig gewünschten Erfolg herbeizuführen.

4.	 Weigert sich der Auftraggeber eine fällige Ab-
schlagsrechnung zu bezahlen, berechtigt dies den 
Auftragnehmer zumindest dann zur Kündigung 
aus wichtigem Grund, wenn ihm die Fortsetzung 
des Vertragsverhältnisses nicht mehr zugemutet 
werden kann.

5.	 Im Rahmen der Ermessungsausübung nach § 156 
Abs. 1 ZPO ist zu berücksichtigen, dass das Gebot 
der Wahrung des Rechtsfriedens und der Rechts-
sicherheit erfordern, dass jeder Prozess einmal ein 
Ende findet.

OLG Frankfurt, Urteil vom 10.08.2018 - 8 U 109/14

Photovoltaik-Aufdachanlage ist ein Bauwerk!

1.	 Die Abgrenzung des Bauvertrags vom Kaufvertrag 
mit Montageverpflichtung richtet sich entschei-
dend danach, ob der Schwerpunkt des Vertrags 
die Pflicht zur Eigentumsübertragung der zu mon-
tierenden Einzelteile ist oder aber die Montagever-
pflichtung und der damit verbundene individuelle 

Gesamterfolg. Weiter von Bedeutung ist die Art 
des gelieferten Gegenstands, das Wertverhältnis 
von Lieferung und Montage sowie Besonderheiten 
der geschuldeten Leistung. 

2.	 Von (Bau-)Werkverträgen umfasst sind auch 
solche Verträge, die Umbauarbeiten an einem 
Bauwerk betreffen, wenn sie für Konstruktion, 
Bestand, Erhaltung oder Benutzbarkeit des Ge-
bäudes von wesentlicher Bedeutung sind und die 
eingebauten Teile mit dem Gebäude fest verbun-
den werden.

3.	 Photovoltaik-Aufdachanlagen sind als Bauwerke 
zu qualifizieren.

LG Rostock, Urteil vom 18.12.2024 - 2 O 316/24

Vertrag über die Anbringung einer Markise 
kann widerrufen werden!

1.	 Bei einem Vertrag über eine Markise, die eine 
einem Wintergarten ähnliche Situation herbeifüh-
ren sollte, handelt es sich nicht um einen Kaufver-
trag mit Montageverpflichtung, sondern um einen 
Werkvertrag.

2.	 Ist für einen Werkvertrag, der außerhalb von Ge-
schäftsräumen des Unternehmers geschlossen 
wurde und bei dem es sich nicht um einen Ver-
braucherbauvertrag handelt, keine Belehrung 
über das Widerrufsrecht nach § 312g Abs. 1 BGB 
erfolgt, so kann dieser unabhängig von den Grün-
den, aus denen der Verbraucher sich von dem 
Vertrag lösen will, innerhalb der Frist des § 356 
Abs. 3 Satz 2 BGB widerrufen werden.

3.	 Dem Unternehmer steht im Fall des Widerrufs we-
der ein Anspruch auf Wertersatz noch auf Rück-
gabe des verbauten Materials zu.

OLG Naumburg, Urteil vom 05.09.2019 - 2 U 101/18

Sind Preissteigerungen infolge des Ukraine-
kriegs ein Kündigungsgrund?

1.	 Ob Preissteigerungen infolge des Ukrainekriegs 
den Auftragnehmer zur Kündigung aus wichtigem 
Grund berechtigen, ist eine Frage des Einzelfalls. 
Hierfür ist es erforderlich, unter Offenlegung der 
Preiskalkulation vorzutragen, wie diese bei Ab-
schluss des Vertrags vor Kriegsbeginn war und wie 
sie danach gewesen wäre. Jedenfalls der Verweis 
auf die allgemeine Preisentwicklung genügt nicht. 
Gleiches gilt für ein Kündigungsrecht wegen Stö-
rung der Geschäftsgrundlage.
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2.	 Gehen beide Parteien übereinstimmend davon 

aus, dass durch eine Kündigung des Auftragneh-
mers der Vertrag beendet ist und zur Abrechnung 
und Feststellung des Bautenstands ein Schieds-
gutachten eingeholt werden soll, kann darin eine 
konkludente Vertragsaufhebung zu sehen sein.

3.	 Eine offenbare Unrichtigkeit und damit Unverbind-
lichkeit des eingeholten Schiedsgutachtens liegt 
vor, wenn sich die Unrichtigkeit dem sachkun-
digen und unbefangenen Beobachter aufdrängt. 
Hierzu gehört auch die Anwendung eines unrich-
tigen oder vertragswidrigen Bewertungsmaßstabs.

OLG Celle, Beschluss vom 14.08.2024 - 3 U 15/24

Optischer Mangel = wesentlicher Mangel?
1.	 Eine Wohneinheit ist nur dann bezugsfertig i. S. 

v. § 3 Abs. 2 MaBV, wenn sie dauerhaft bezogen 
werden kann.

2.	 Auch ein optischer Mangel, der der Nutzung der 
Wohneinheit nicht entgegensteht, hindert die Be-
zugsfertigkeit, wenn er wesentlich ist und der Er-
werber aus diesem Grund die Abnahme verwei-
gert.

3.	 Anderes gilt nur, wenn die Beseitigung des Man-
gels gem. § 635 Abs. 3 BGB unverhältnismäßig ist 
und der Bauträger sich darauf beruft.

KG, Urteil vom 24.06.2025 - 21 U 156/24

VERGABERECHT
Personal nicht benannt: Angebot unvollstän-
dig!
1.	 Ein Angebot, in dem aufforderungswidrig nicht alle 

für die Auftragsdurchführung vorgesehenen Per-
sonen namentlich benannt und für diese zudem 
nicht die geforderten „Profile“ (u. a. mit Angaben 
zu Qualifikation und beruflicher Erfahrung) vorge-
legt werden, ist unvollständig und deshalb auszu-
schließen. Der öffentliche Auftraggeber darf sich 
nicht darauf beschränken, das entsprechende Kri-
terium mit null Punkten zu bewerten und auf diese 
Weise auf den Angebotsausschluss verzichten.

2.	 Zudem kommt ein Ausschluss wegen Änderung 
der Vergabeunterlagen in Betracht, wenn „das 
im Angebot benannte Personal [...] für die Auf-

tragsausführung zwingend einzusetzen“ ist und 
der Bieter dementgegen Personen benannt hat, 
die nicht bei ihm beschäftigt sind und bei denen 
mangels entsprechender Vorgespräche auch nicht 
feststeht, ob diese zumindest zukünftig beim Bie-
ter arbeiten werden.

VK Bund, Beschluss vom 07.02.2025 - VK 1-116/2

Auftraggeber muss gleichwertige Gütezeichen 
zulassen!

1.	 Ausgehend vom Gleichbehandlungs- und Trans-
parenzgrundsatz muss die Ausschreibung einer 
Rahmenvereinbarung sowohl die Angabe der 
Schätzmenge und/oder des Schätzwerts als auch 
eine Höchstmenge und/oder einen Höchstwert 
sowie den Hinweis enthalten, dass die Rahmen-
vereinbarung ihre Wirkung verliert, wenn diese 
Menge oder dieser Wert erreicht ist.

2.	 Der öffentliche Auftraggeber kann als Beleg dafür, 
dass eine Liefer- oder Dienstleistung bestimmten, 
in der Leistungsbeschreibung geforderten Merk-
malen entspricht, die Vorlage eines Gütezeichens 
verlangen. Verlangt der öffentliche Auftraggeber 
ein bestimmtes Gütezeichen (hier: VDI 4089), 
muss er den Nachweis über ein gleichwertiges 
Gütezeichen akzeptieren.

3.	 Damit Bieter erkennen können, worauf es dem 
öffentlichen Auftraggeber bei dem Nachweis an-
kommt und damit dieser einen Prüfungsmaßstab 
für die Vergleichbarkeit hat, muss der Auftragge-
ber deutlich machen, welche Aspekte für ihn maß-
geblich sind, und etwa durch Festlegung konkreter 
Vorgaben zu erkennen geben, welche Mindestan-
forderungen der Bieter belegen muss.

VK Westfalen, Beschluss vom 11.06.2025 - VK 1-20/25

Unvollständige Versicherungsbestätigung 
führt zum Ausschluss!

1.	 Legt der Bieter Erklärungen und Nachweise, de-
ren Vorlage sich der öffentliche Auftraggeber vor-
behalten hat, nicht innerhalb einer vom Auftragge-
ber gesetzten Frist vor, führt dies zum Ausschluss. 
Wird die Frist nicht eingehalten, besteht kein An-
spruch auf nochmalige Nachforderung.

2.	 Ein Mittel zum Nachweis der wirtschaftlichen 
und finanziellen Leistungsfähigkeit des Bieters ist 
die Existenz einer Haftpflichtversicherung. Diese 
kann entweder durch einen Versicherungsschein 
bzw. einen aktuellen Nachtrag oder durch eine 
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Bauarbeiter sind trotz Gewerbeanmeldung ab-
hängig beschäftigt!

1.	 Bauarbeiter, die auf Baustellen mit einfachen 
Arbeiten beschäftigt werden, hierfür einen Stun-
denlohn erhalten und am Markt nicht erkennbar 
unternehmerisch auftreten, sind regelmäßig ab-
hängig Beschäftigte.

2.	 Die Anmeldung eines eigenen Gewerbes wider-
spricht dem nicht.

LSG Hessen, Urteil vom 20.02.2025 - L 8 BA 62/22

Widerrufsbelehrung muss Telefonnummer 
enthalten!

1.	 Der Auftraggeber eines Verbraucherbauvertrags 
wird nicht ordnungsgemäß über sein Widerrufs-
recht belehrt, wenn die Widerrufsbelehrung keine 
Telefonnummer, sondern nur eine Faxnummer 
des Auftragnehmers enthält. Gleiches gilt, wenn 
die Widerrufsbelehrung den Eindruck erweckt, 
dass eine Widerrufserklärung lediglich in Textform 
zulässig ist.

2.	 Mangels ordnungsgemäßer Widerrufsbelehrung 
beginnt die Widerrufsfrist nicht zu laufen. Das Wi-
derrufsrecht erlischt in diesem Fall 12 Monate und 
14 Tage nach Vertragsschluss, wobei für den Ver-
tragsschluss (hier) auf den Zeitpunkt des Zugangs 
des beidseitig unterzeichneten Vertrags beim Auf-
traggeber abzustellen ist.

3.	 Die Verwirkung eines Widerrufsrechts kommt nur 
in Betracht, wenn sich der Auftragnehmer wegen 
der Untätigkeit des Auftraggebers über einen ge-
wissen Zeitraum hin bei objektiver Beurteilung 
darauf einrichten darf und eingerichtet hat, dieser 
werde sein Recht nicht mehr geltend machen, so 
dass die verspätete Geltendmachung gegen Treu 
und Glauben verstößt (hier verneint).

4.	 Der Auftragnehmer kann im Fall eines wirksamen 
Widerrufs Wertersatz verlangen, wenn die Rück-
gewähr der bis zum Widerruf erbrachten Leistun-
gen ihrer Natur nach ausgeschlossen ist (hier be-
jaht für verwertete Planungsleistungen).

OLG Brandenburg, Beschluss vom 16.06.2025 - 12 
U 130/24

Bestätigung des Versicherungsunternehmens 
nachgewiesen werden, aus der sich ergibt, welche 
Risiken abgesichert und welche Deckungssum-
men vereinbart sind (hier: aufforderungswidrig 
unterbliebene Angabe der Deckungssumme für 
Umweltschäden).

OLG Karlsruhe, Beschluss vom 18.09.2025 - 15 Verg 
12/25

Wer nicht neutral ist, ist ungeeignet!

1.	 Zweifel an der Neutralität des Auftragsnehmers 
bei der Ausführung des Auftrags und die damit 
einhergehende Verneinung der beruflichen Lei-
stungsfähigkeit begründen einen fakultativen Aus-
schlusstatbestand auf der Eignungsebene.

2.	 Der Nachweis, dass kein Interessenkonflikt vor-
liegt, kann grundsätzlich durch eine Eigenerklä-
rung geführt werden.

3.	 Bei der Feststellung widersprechender Interessen, 
die geeignet sind die spätere Auftragsausführung 
nachteilig zu beeinflussen, hat der Auftraggeber 
aufgrund ihrer prognostischen Natur einen nur 
eingeschränkt auf fehlerhafte Tatsachenwürdi-
gung überprüfbaren Beurteilungsspielraum und 
hinsichtlich der Rechtsfolge Ermessen. Tatbe-
standlich genügt der Nachweis einer abstrakten 
Gefahr, die allerdings nicht nur rein theoretischer 
Natur sein darf.

VK Bund, Beschluss vom 27.06.2025 - VK 1-48/2

SONSTIGES
Was ist ein sicherer Übermittlungsweg an das 
Gericht?

Ein Schriftsatz ist grundsätzlich auf einem sicheren 
Übermittlungsweg nach § 46c Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 
ArbGG bei Gericht eingereicht worden, wenn feststeht, 
dass die Übermittlung durch einen zugangsberech-
tigten Beschäftigten des Postfachinhabers erfolgt ist. 

Auch eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
ist ein Unternehmen i. S. v. § 15 AktG, wenn sie an 
einem privatrechtlich organisierten Unternehmen be-
teiligt ist.

BAG v. 24.10.2024 - 2 ABR 38/23




